
 
3. Änderung der Wahlordnung des Jugendparlaments Friesland vom 14.12.2016  
 

Aufgrund der § 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.02.2024 

(Nds. GVBl. 2024 Nr. 9) hat der Kreistag des Landkreises Friesland in seiner Sitzung 

vom 12.06.2024 folgende 3. Änderung der Wahlordnung des Jugendparlaments 

Friesland vom 14.12.2016 beschlossen: 

 

Artikel I 

 

§ 6 WAHLVORSCHLÄGE, AUFSTELLUNG DER WAHLLISTE wird wie folgt 

geändert: 

In § 6 Abs. 3 wird die Zahl der Unterstützungsunterschriften von 20 auf 15 reduziert. 

 

 

§ 12 INHALT UND FORM DER WAHLVORSCHLÄGE, UNTERSTÜTZUNGS-

UNTERSCHRIFTEN wird wie folgt geändert: 

In § 12 Abs. 2 Buchst. a) wird die Zahl der Unterstützungsunterschriften von 20 auf 15 

reduziert. 

 

Artikel II 
 

Diese Änderung tritt zum ……… in Kraft. 
 

 

Landkreis Friesland 

Der Landrat 

 

 

Sven Ambrosy 


